
Vorsicht! Widerstand 
kann Deine Zukunft 
verbessern.

WIR MACHEN 
ALARM – FÜR 5,5o/o!

DÜRFEN AZUBIS ÜBERHAUPT STREIKEN?
ó  Ja, denn auch Azubis haben nach dem Grundgesetz 

ein Streikrecht. Artikel 9 GG:
 „Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- 

und Wirtschaftbedingungen Vereinigungen zu bilden 
ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet.

 Abreden, die dieses Recht einschränken, oder zu 
behindern suchen sind nichtig, hierauf gerichtete 
Maßnahmen sind rechtswidrig.“

 
ó  Da die Vergütung und weitere Arbeitsbedingungen 

für Azubis tarifvertraglich geregelt sind, dürfen also 
auch Azubis streiken, um ihre Interessen durchzuset-
zen. Das gilt auch für Warnstreiks.

 
ó  Letztendlich entscheidet die IG Metall, welcher 

Betrieb in einen (Warn-)Streik einbezogen wird und 
ob die Azubis am Streik teilnehmen.

 Dabei wird berücksichtigt, dass das Ausbildungsziel 
nicht gefährdet wird.

 



Weitere Infos zu Abfahrtszeiten und Treffpunkten gibt´s 

bei deiner Jugend- und Auszubildendenvertretung oder 

IG Metall vor Ort.

WIR GEHEN DEN ARBEITGEBERN 
AUF DEN WECKER – FÜR
Es ist Tarifrunde und die Arbeitgeber stellen sich taub. 

Es wird Zeit, dass wir sie aus ihrem Winterschlaf auf-

wecken! Das Leben wird immer teurer und das betrifft 

auch uns Auszubildende. 

Deshalb: Mehr Geld – auch für uns!

Ohne unseren Druck geht es nicht!

Wir machen Alarm: in den Betrieben 

und in der Öffentlichkeit! Je mehr, desto besser! 

Kommt alle zum Jugendaktionstag, damit 

die Arbeitgeber wissen, was die Stunde geschlagen hat!

Mach mit beim Jugendaktionstag am 07. Mai 2013

in der Kongresshalle, Böblingen.

Um die Busorganisation und die Verpflegung kümmert 

          sich deine IG Metall.

5,5o/o!

 Gemeinsam sind wir stark!


